Mustervertrag GmbH und Co. KG als Großgesellschaft mit Beirat 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma ......................... . 

(2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in .................. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung im Handelsregister. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist ...........................         .

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen  zu  gründen,  zu erwerben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, überhaupt alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen. 

§ 3 Gesellschafter, Rechtsstellung, Einlagen und Kapitalkonten 

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma 

....................., ohne Kapitaleinlage. 

(2) Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt .................€

Kommanditisten sind: 

Firma A., in ............... mit einer nominellen Kommanditeinlage in Höhe von €  

Firmen B., C., D., E., und F.  mit einer nominellen Kommanditeinlage in Höhe von jeweils € .

(3) Die Einlage der Kommanditisten gemäß Absatz 2 wird  auf einem Kapitalkonto I verbucht, das unverändert bleibt. 

(4) Daneben wird  für  die Kommanditisten  ein  Kapitalkonto II gebildet. Dieses wird als bewegliches Konto geführt. Hierauf werden  Einlagen und Gewinnanteile  verbucht, die aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses nicht entnommen werden dürfen. Verlustanteile werden auf Verlustvortragskonten ausgewiesen  und durch spätere Gewinne ausgeglichen. 

(5) Darüber  hinaus  wird für die Kommanditisten  ein  weiteres Kapitalkonto III eingerichtet, auf dem die laufenden entnahmefähigen Gewinnanteile sowie Entnahmen und Einlagen gebucht werden. 

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Zur Geschäftsführung ist die alleinvertretungsberechtigte GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin befugt und verpflichtet. Der oder die Geschäftsführer der GmbH können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden, insbesondere für Geschäfte zwischen der GmbH und der Gesellschaft. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat Anspruch auf Erstattung  aller  Aufwendungen,  die für die Führung  der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich  sind.  Sie hat darüber nach § 259 BGB Rechnung  zu legen. Die Gesellschaft hat der persönlich haftenden Gesellschafterin auf Verlangen Vorschuss zu leisten. 

§ 5 Gesellschafterbeschlüsse 

(1) Die Beschlüsse  der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen oder  durch schriftliche Abstimmungen gefasst, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen. 

(2) Beschlüsse, die nicht in Gesellschafterversammlungen gefasst werden, haben die Geschäftsführer sämtlichen Gesellschaftern schriftlich unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Gesellschafterbeschlüsse werden, sofern das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nicht ein  anderes vorsehen, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede 1 000 
 der Kommanditeinlage (Kapitalkonto I) gewähren eine Stimme. 

(4) Jeder Gesellschafter kann sich bei Beschlüssen der Gesellschafter aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter, einen nahen Angehörigen oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen. 

(5) Fehlerhafte Beschlüsse, deren Zustandekommen  oder Inhalt nicht gegen  zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, können nur innerhalb von 3 Monaten seit Beschlussfassung - im Fall des Absatzes 2 seit Zugang der schriftlichen Mitteilung - durch Klage gegen die Gesellschaft angefochten werden. 

(6) Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit 

(a) die Feststellung des Jahresabschlusses, 

(b) die Entlastung der Geschäftsführung, 

(c) die Gewinnverwendung gemäß § 9, 

(d) Entnahmen gemäß § 10. 

(7) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen: 

(a) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, 

(b) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen, 

(c) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 

(d) Vornahme von Investitionen (Neu- oder Umbauten, Anschaffung von Maschinen und Einrichtungen etc.), soweit 120 % des durchschnittlichen Investitionsvolumens  der letzten drei Jahre überschritten werden, (e) die  Aufnahme von Darlehn, Kontokorrentkrediten und Ratenzahlungsabreden  aller Art, soweit Letztere eine Laufzeit von mehr als sechs Monaten haben, 

(f)  die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, 

(g) Gewährung von Krediten und die Übernahme von Bürgschaften außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, 

(h) Auflösung der Gesellschaft, 

(i) Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 

(j)  Abschluss von Arbeits- und Dienstverträgen, bei denen die Kündigungsfrist mehr als drei Monate oder die Jahresvergütung mehr als € beträgt, 

(k) Begründung oder Kündigung von Gesellschaftsverhältnissen, 

(l)  Abschluss von Verträgen, insbesondere Pacht-, Miet- und Leasingverträge, welche die Gesellschaft länger als ein Jahr binden oder zu Leistungen von mehr als € verpflichten, 

(m) Aufnahmen neuer und Aufgabe vorhandener Geschäftszweige und Tätigkeitsgebiete. 

§ 6 Gesellschafterversammlungen 

(1) Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz  der Gesellschaft statt. Sie können von jedem Gesellschafter unter Beifügung einer Tagesordnung einberufen werden. 

(2) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung.  Bei der ordentlichen Gesellschafterversammlung ist eine Frist von vier Wochen, bei einer außerordentlichen eine Frist von einer Woche einzuhalten, wobei der Tag der Absendung des Briefes und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden. 

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Gesellschafter mit dem größten Kapitalanteil, der sich aus den Kapitalkonten I und II ergibt. Bei gleichen Anteilen hat der Ältere den Vorsitz. 

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % des Kommanditkapitals vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist binnen einer Woche eine zweite Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Hierfür gelten die in Abs. 2 genannten Fristen. Diese Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Gesellschaftskapitals beschlussfähig. 

(5) Über die Gesellschafterversammlung ist  von der persönlich haftenden Gesellschafterin ein schriftliches Protokoll  anzufertigen, das sämtliche  Beschlüsse enthält  und  den Gesellschaftern innerhalb einer  von der jeweiligen Versammlung festzulegenden Frist zuzustellen ist. 

§ 7 Einsichts- und Auskunftsrecht 

Jeder Gesellschafter kann Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und die  Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen. Er kann hierbei eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person hinzuziehen oder mit der Einsichtnahme beauftragen. Entstehende Kosten trägt der einsichtnehmende Gesellschafter. 

§ 8 Jahresabschluss 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten 3 Monaten des jeweiligen Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
  Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
 mit Anhang und Lagebericht aufzustellen. 

§ 9 Gewinn- und Verlustbeteiligung, Ergebnisverbuchung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Geschäftsführertätigkeit ihre notwendigen Auslagen ersetzt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Auslagen direkt zu ersetzen. 

(2) Soweit Kommanditisten für die Gesellschaft tätig werden, erhalten sie von der persönlich haftenden Gesellschafterin  einen Anstellungsvertrag. Die dort vereinbarten Vergütungen mit allen Nebenleistungen sind Auslagen im Sinne dieser Gewinnverteilung. 

(3) Für die Übernahme der Haftung erhält die persönlich haftende Gesellschafterin vorab eine Vergütung von 5 % des Stammkapitals. 

(4) Für die  Kapitalkonten I und II erhält sodann jeder Gesellschafter vorab einen Kapitalzins in Höhe  von 8 %, ermittelt gemäß Zinsstaffel, gutgeschrieben bzw. belastet. 

(5) An dem danach verbleibenden Gewinn oder Verlust nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer nominellen Kapitalanteile teil. Dieser Gewinnanteil dient zunächst dem Ausgleich  eines etwa  vorhandenen Verlustvortragskontos. 

§ 10 Entnahmen 

(1) Entnahmen zu Lasten des Kapitalkontos I sind nicht zulässig. 

(2) Entnahmen aus einem Guthaben auf dem Kapitalkonto II sind nur nach  vorherigem Beschluss zulässig  (vgl. § 3 Abs. 4). 

(3) Entnahmen aus einem Guthaben auf dem Kapitalkonto III sind jederzeit ohne vorherigen Beschluss zulässig. Die Geschäftsführung ist jederzeit berechtigt, Guthaben auf Kapitalkonto III auszuschütten.  

§ 11 Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

(1) Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafter mit einer 75 %igen Mehrheit. 

(2) Beabsichtigt  ein Gesellschafter Gesellschaftsanteile  auf Dritte  zu übertragen, so ist  er  verpflichtet,  die Übertragung in nachstehender Reihenfolge anzubieten: 

(a) Zuerst den übrigen Gesellschaftern. Nehmen mehrere Gesellschafter das Angebot an, so ist der zu übertragende Anteil im Verhältnis des Kommanditkapitals der übernehmenden Gesellschafter zueinander zu teilen und auf diese zu übertragen. 
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(b) Soweit kein Gesellschafter von dem Angebot auf Übertragung der Anteile Gebrauch macht, sind danach Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin in gleichem Verhältnis erwerbsberechtigt. 

(c) Soweit auch die Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sind, von dem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, sind Dritte berechtigt, die Gesellschaftsanteile zu übernehmen. 

(3) Das Angebot auf Übertragung der Anteile an die Beteiligten zu a) und b) ist jeweils auf einen Monat befristet. Ist das Angebot nicht innerhalb dieser Frist angenommen worden, so erlischt das Annahmerecht. 

(4) Von der vorstehenden Reihenfolge der Übertragung der Gesellschaftsanteile bleibt die Übertragung auf den Ehegatten sowie Verwandte ersten Grades unberührt. 

§ 12 Tod eines Gesellschafters 

(1) Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit dessen Erben/Vermächtnisnehmer(n) fortgesetzt. 

(2) Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren  Mitberechtigten gemeinschaftlich  zu,  so sind  diese verpflichtet, unverzüglich einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, der ihre Rechte aus dem Geschäftsanteil ausübt. 

§ 13 Dauer der Gesellschaft, Kündigung 

(1) Die Gesellschaft wird  auf unbestimmte Zeit eingegangen. Sie kann nur jeweils  zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer Frist von 12 Monaten gekündigt  werden. Die  Kündigung ist schriftlich gegenüber sämtlichen anderen Gesellschaftern zu erklären. 

(2) Kündigt ein Kommanditist das Geschäftsverhältnis, scheidet er mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft  wird mit den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Diese  erwerben den Anteil des Ausscheidenden im Verhältnis Ihrer Gesellschaftsanteile. 

(3) Kündigt die persönlich  haftende Gesellschafterin das Gesellschaftsverhältnis, wird  die Gesellschaft mit Ablauf der Kündigungsfrist aufgelöst und tritt in Liquidation, es sei denn, dass die übrigen Gesellschafter bis zum Ablauf der Kündigungsfrist mit einer Mehrheit von 75 % ihrer  Stimmen unter gleichzeitiger Bestellung eines neuen persönlich haftenden Gesellschafters die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen. Die kündigende persönlich haftende Gesellschafterin scheidet in diesem Falle mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus. 

(4) Stirbt ein Gesellschafter, so haben dessen Erben ein außerordentliches Kündigungsrecht  zum 

31. Dezember des Jahres, in dem der Gesellschafter verstorben ist. 

(5) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend, wenn der Gläubiger eines Gesellschafters gemäß § 135 HGB das Gesellschaftsverhältnis kündigt. 

§ 14 Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Gesellschafters 

(1) Wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, können die übrigen Gesellschafter beschließen, dass die Gesellschaft unter ihnen fortgesetzt werden soll. Sofern die persönlich haftende Gesellschafterin betroffen ist, ist der Beschluss nur wirksam, wenn gleichzeitig ein neuer persönlich haftender Gesellschafter bestellt wird. 

(2) Jeder der  übrigen Gesellschafter  ist aufgrund des Beschlusses ermächtigt,  im Namen der übrigen Gesellschafter dem Insolvenzverwalter  den  Beschluss  über die Fortsetzung mitzuteilen. Mit  dieser Mitteilung scheidet  der betroffene Gesellschafter - im Innenverhältnis rückwirkend auf die Anmeldung des Insolvenzverfahrens - aus der Gesellschaft aus. 

§ 15 Ausschluss eines Gesellschafters 

Ein Gesellschafter kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung ausgeschlossen werden, wenn er seine Gesellschafterpflichten schuldhaft grob fahrlässig verletzt hat. Bei dieser Beschlussfassung  wirkt  der  betroffene  Gesellschafter  nicht  mit.  Der  Ausschluss  wird  mit  dem  Ausschließungsbeschluss wirksam. Der betroffene Gesellschafter ist verpflichtet nach Wahl der Gesellschafter seinen Anteil ganz oder geteilt an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen von der Gesellschaft zu benennenden Dritten abzutreten. 

§ 16 Übernahmerecht 

Würde in den Fällen der §§ 13 und 14 nur noch ein Gesellschafter verbleiben, so hat dieser das Recht nicht aber die Pflicht, das Unternehmen mit Aktiven und Passiven und dem Recht zur Fortführung der Firma zu übernehmen. Das Recht erlischt, wenn es im Falle des § 13 nicht innerhalb der Kündigungsfrist und im Fall des § 14 nicht unverzüglich nach Eröffnung des Konkurses, des Vergleiches bzw. der Ablehnung ausgeübt wird; die Gesellschaft wird dann aufgelöst und liquidiert. 

§ 17 Abfindung ausscheidender Gesellschafter 

(1) Ein ausscheidender Gesellschafter, der mit einer Kapitaleinlage beteiligt  ist, erhält als Abfindung den Verkehrswert seiner Beteiligung. Ein Firmenwert bleibt unberücksichtigt. Das Abfindungsguthaben ist  um eine etwaige Darlehensschuld des  Ausscheidenden gegenüber der Gesellschaft zu kürzen. Das Abfindungsguthaben ist auf den Zeitpunkt des Ausscheidens festzustellen. 

(2) Einigen sich die Parteien über die Höhe des Abfindungsguthabens nicht, so soll ein Sachverständiger der für den Sitz der Gesellschaft  zuständigen Industrie- und Handelskammer den Wert des Anlagevermögens ermitteln. Die Kosten des Schiedsgutachters tragen der Ausscheidende  und die Gesellschaft zu je ein Halb. 

(3) Scheidet ein Gesellschafter unter Bezug auf die §§ 14 und 15 aus der Gesellschaft aus, so besteht sein Abfindungsanspruch  im  Buchwert  seiner  Kapitalkonten  errechnet  auf  den  Zeitpunkt,  der  das  Ausscheiden veranlasst hat. 

(4) Die Abfindung ist in fünf gleichen Jahresraten, von denen die Erste ein halbes Jahr nach dem Tag des Ausscheidens fällig ist, auszuzahlen. 

(5) Die Abfindung ist mit 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz  zu verzinsen.  Die Zinsen sind jeweils am 31. Dezember eines Jahres fällig. Die Abfindung ist vorzeitig auszahlbar. 

(6) Wird dem Ausgeschiedenen steuerrechtlich für die Zeit seiner Zugehörigkeit zu der Gesellschaft - etwa aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung - noch ein laufender Gewinn  zugerechnet, ohne dass dies vor dem Ausscheiden zu einer Anpassung der Bilanz geführt hat, ändert sich die Abfindung nicht. Die Gesellschaft bzw. der übernehmende Gesellschafter haben den Ausgeschiedenen jedoch von den dadurch für ihn anfallenden Mehrsteuern freizustellen. 

§ 18 Gemeinsames  Ausscheiden 

(1) Kündigung  oder  Ausscheiden  eines  Gesellschafters  aus  der  Gesellschaft,  gleich  aus welchem  Rechtsgrund, führen automatisch zum Ausscheiden aus der Komplementär-GmbH. 

(2) Die Kündigung der Beteiligung  an  der Gesellschaft stellt gleichzeitig die Kündigung der Beteiligung an der Komplementär-GmbH dar und umgekehrt. Die Ausübung des Übernahmerechts sowie die Veräußerung der Beteiligung an einen Dritten erfordern zu ihrer Wirksamkeit die gleichzeitige Ausübung dieser Rechte in der Komplementär-GmbH. 

§ 19 Belastung von Gesellschaftsanteilen 

Die Verpfändung, Beleihung oder anderweitige Belastung eines Gesellschaftsanteils durch den Gesellschafter ist ausgeschlossen. 

§ 20 Beirat 

(1) Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus drei, höchstens aus fünf Mitgliedern. 

(2) Die Beiratsmitglieder können nicht  zugleich Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin sein. 

(3) Die Wahl bzw. Zuwahl der  Beiratsmitglieder  erfolgt jeweils für die Zeit bis  zur  Beendigung derjenigen Gesellschafterversammlung, welche über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. 

(4) Die Bestellung  zum Beiratsmitglied kann vor Ablauf der Wahlzeit von der Gesellschafterversammlung widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen. 

(5) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus, so hat der Beirat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(6) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung selbst. Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung die seines Vertreters. 

(7) Jedes Mitglied des Beirats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist auch ohne Grund niederlegen. Die Niederlegung ist schriftlich gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin zu erklären. Diese hat unverzüglich eine Gesellschafterversammlung zwecks Zuwahl zum Beirat einzuberufen. 

(8) Der Beirat hat das Recht und die Pflicht, die Geschäftsführung zu überwachen und ggf. zu unterstützen. 

§ 21 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen dieses Vertrages bedürfen, ebenso wie Ergänzungen, der Schriftform. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt das den Bestand des Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien dieses Vertrages verpflichten sich schon jetzt, die dann unwirksame Bestimmung  durch eine zulässige zu ersetzen, die dem  gewollten wirtschaftlichen Sinn  und  Zweck  entspricht. 

(3) Die Kosten dieses Vertrages trägt die Gesellschaft. 

§ 22 Schiedsgericht 

Über Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern aus diesem Vertrag oder den Vollzug von Beschlüssen der Organe  der  Gesellschaft  entscheidet  unter Ausschluss  des  ordentlichen  Rechtsweges  ein  Schiedsgericht. Eine entsprechende Vereinbarung wird unter den Gesellschaftern zusätzlich durch besonderen Schiedsgerichtsvertrag getroffen. 

Datum  Unterschriften 

